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Dritte Ordnung 

 
zur Änderung der Grundsätze für Studienordnungen 

der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 
(Rahmenstudienordnung – RStO) 

vom 01.02.1999 
 

 
Aufgrund von § 12 Abs. 1 Nr. 3 der Satzung der Fachhochschule für Technik und Wirt-
schaft Berlin zu Abweichungen von Bestimmungen des Berliner Hochschulgesetzes 
(AMBl. FHTW Berlin Nr. 27/02) hat der Ferienausschuss des Akademischen Senats der 
FHTW Berlin am 8. März 2004 die folgende Ordnung zur Änderung der Rahmenstu-
dienordnung (AMBl. FHTW Berlin Nr. 22/99), zuletzt geändert am 04.08.2000 (AMBl. 
FHTW Berlin Nr. 09/00), erlassen*): 
 
 

Artikel I 
 

Nach § 4 Abs. 1 Satz 6 Punkt 1 wird folgender Punkt 2 neu eingefügt: 
„. Seminaristischer Unterricht“. Die Punkte 2 bis 6 werden die Punkte 3 bis 7. 
 
In § 4 Abs. 2 Satz 1 RStO werden nach den Wörtern „eine Übung“ neu die Wörter „einen 
seminaristischen Unterricht“ eingefügt. 
 
In § 4 Abs. 7 Satz 2 wird nach Punkt 2 ein neuer Punkt 3 mit folgendem Wortlaut einge-
fügt: „für seminaristischen Unterricht bis zu 40 Teilnehmern und Teilnehmerinnen“. Der 
bisherige Punkt 3 wird Punkt 4. 
 
 

Artikel II 
 
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der FHTW Berlin in Kraft.  
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_____________ 
*)bestätigt durch die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur am 17. März 2004 


